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Betreff: 

 

ggf. Wahl des dritten Bürgermeisters 

 

 

Beratung: 

 

Sachverhalt: 

 

 

Der dritte Bürgermeister wird – vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses – aus 

der Mitte des Stadtrates gewählt. Die Durchführung der Wahl richtet sich nach den ein-

schlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung. 

 

Nicht wählbar ist ein Stadtratsmitglied, das bereits zum zweiten Bürgermeister gewählt 

wurde. 

 

Die Wahl eines dritten Bürgermeisters muss nicht notwendigerweise in der Konstituieren-

den Sitzung erfolgen. Sie kann auch zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. 

 

Zu den weiteren Details wird auf die Sitzungsvorlage zum TOP „Wahl des zweiten Bür-

germeisters“ verwiesen. 
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